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Dkutsches Reich. Wir ersuchenSie ergebenst, bei der jährlichenRevision

»
, «-«—.; . und Feststellungder Konfirmandenliste sich zu versicheru, ob den

Reschslande Eliaß"-Lothrmgen'
«

besagten Artikeln 5 nnd 10 unseres Konfirmationsreglements
Zirknlarschreibendes Direktoriums der Kirche Augsburgischer Genüge geleistet worden ist«

-

-

" '

des S ul- . . «Konfesswn
ZätfdtckcfsrigErdzåasxxåfigxästxäkx

ch
Auchwird es sich empfehlen, wenn Sie sofort nach Em-

Vem 9. und 29. März 1875. pfang dieses Schreibens sämmtlichePfarrer Jhres Juspektions-

Straßburg, den 9. März 1875.
bezskkesanweisen- durch die Berkundlgung von der Kanzel ihre

Hochgeehrte-Herkul Das Zirkularlcheeieemwelches das

Direktorium den 23. Januar erließ, ist von der Voraussetzung
ausgegangen, als ob der 2. Satz des 2. Artikels der Verord-
nung des Herrn Generalgouverneurs von Elsaß-Lothringen,

her der Fall(war, die Zulassung der Konfirmation von dem

ununterbrochenen Schulbesuche bis zur Einsegnung abhängig
gemacht werden wird.

vom 18. A ril 1874, die Absicht unterliege, daß die Mädchen,
i

Der.Präsident des,DiWkrioriUm»s
sobald sie Las13. Lebensjahr zurückgelegthaben, nothwendi-

der Kirche Augsburgischer Rufeswa

gerweise aus der Schule entlassen werden müssen. Kratz-
«

Inzwischen hat der Herr Bezirkspräsidentdes Unterelsaß
s

in der Sitzung des Oberkonsistoriums vom 25. Oktober 1873
«

Straßburg, den 29. März 1875.
die Aufklärung gegeben, daß nichts die Mädchen verhindert, In Erwiderung auf den gefällig-nBericht vom 2· No-
die Schule bis zUV Zeit ihrer Konfirmation noch fortzubeiuchen vember v. J., betreffend die Dauer des Schulbesuches der evan-

und daß, wenn früher die geistlichenJnspektoren berechtigtwa- geljschenKinder« lasse ich Ihnen anbej ein Zirkukaedes Direk-
ren, diejenigen von der Konfirniation auszuschließen,welche den teriums der Kirche AugsburgischerKonfession vom 9. des Mo-

Schulbesuchvernachlässigthatten, solches auch heute noch un- nats (siehe oben) mit dem ergebenen Ersuchen zugehen, die
gehindert geschehen könne. kirchlichen Behörden bei Durchführung der darin angeordiieten

Auf Unsere hierdurch Veranlaßte AUfMge gab der Herr Maßregel nach Möglichkeitzu unterstützen,namentlich die Ih-
OderpräsidentVVU Elsaß-Ldthringendie Erklärung ab, daß ei- nen unterstellten Behörden dahin zu instruiren, daß der §. 2,
Uer Wiederherstellung des alten Herkommens-, WO- Absatz 2, der Generalgouvernements-Verordnungvom 18. April
Nach alle KatechUMeileU die Schule bis zur KOUfir- 1871kl der Beibehaltung, beziehungsweise Wiederherstellung
Marion, d- h« Mindestens bis zum zurückgelegten I4· des alten Herkommens jener Kirche, wonach die zu konfirmiren-
Lebensjahre zu besuchen haben, nichts entgegensteht— den Kinder bis zuletzt die Schule besuchen müssen, nicht ent-

Demnach ist die Kirche vollkommen befugt, die Dauer der gegensteht.
·

·

Schulpflicht, welche Seitens des Staates für die Mädchen mit Der Oberpräsidentvon Elsaß-Lothringen.
dem zurückgelegten13. Lebensjahre erlischt, zum» Nutzen der

· An»
-

weiblichen Jugend selber auch auf das 14. Lebensjahr zu er- dessegsklsskjssssslmmHeim

strecken. Das Direktorium hat- daher in seiner Sitzung vom
-

«

9. März beschlossen, die Artikel 5 Und 10 des Konfirnlations-
b

ih) DerselbelllandtetndLieäerS(«El;itlassunIIIdes-kriifungivegsegliiiedKeu-- « en nur na vo en e ein . e en 1a r die a en nur na o en e em

reglements Vom 120 Oktober 1852 wIedeV m Kraft zu setzen- 13. Lebensjahr zugelassen.Bei der Entlassungerhält jedes Kind ein kostenfrei

JU Folge dessen tritt aus’s Neue fiir alle Katechumenen, AusöustellendesZeugmßs

ohne Unterschied des Geschlechter-, die Verpflichtungein, die
·

Schule bis zur Konfirmation zu besuchen.

- Gemeinden zu benachrichtigen, daß fortan wieder«wiees frü- »
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Großherzogthnmchessen
Verordnung, die organischen Bestimmungen der polytechnischen
Schule zu Darmstadt und die künftigeBezeichnung dieser Lehr-

anstalt betreffend. Vom 10. Oktober 1877.
·

Ludwig IV. von Gottes Gnaden Großherzog von Hessen
und bei Rhein 2e. 2e. Die durch Verordnung vom 3. Oktober
1868 genehmigten organischen Bestimmungen der poly-
technischen Schule zu Darmsiadt sind einer Revision un-

terzogen worden und haben Wir Uns daraufhin bewogen ge-

sunden, den nachstehend abgedruckten revidirten organi-
schen Bestimmungen mit der weiteren Anordnung Unsere
Genehmigung zu ertheilen, daß die genannte Lehranstalt fortan
die Bezeichnung »Technische Hochschule zu Darmstadt« zu

führen habe.
Urkundlich Unserer eigenhändigenUnterschrift und beige-

druckten GroßherzoglichenSiegels.
Darmstadt, den 10. Oktober 1877.

(L. s.) Ludwig. v. Starck.

OrganischeBestimmungenfür die technischeHochschulezu Darmstadt.
Vom 10. Oktober 1877.

I. Einrichtung der Anstalt, Aufnahme, Zeugnisse,
·

Prüfungen, Gebühren.
§. l. Dietechnische Hochschuleist dazu bestimmt, die voll-

ständige wissenschastlicheund künstlerischeAusbildung für den

technischen Beruf zu gewähren. Jnsbesonderebezwecktdie An-

stalt die Ausbildung von Architekten, Bauingenieuren, Maschi-
neningenieuren und Chemikern. Außerdem ist sie auch Anderen,
wie Fabrikanten, Kunst- und Gewerbtreibenden, Pharmazeuten
und Geometern, zur Erwerbung der erforderlichen Kenntnisse
behilflich.

Die Vorbereitung zum höheren Staatsdienste des

Großherzogthumskann im Bau-, Ingenieur- und Maschinen-
sach ganz, im Kameral- und Forstfach theilweise auf der techni-
schen Hochschuleerlangt werden.

Fiir die Vorbereitung zum Gymnasial- und Real-

schul-Lehramt, soweit dieselbe Mathematik und Naturwissen-
schasten betrifft, gilt die technischeHochschuleals der Universi-

«

tät gleichstehend. -

§. 2. Die Anstalt zerfälltin die folgenden Abtheilungen:
l) Bauschule,
L) Jngenieurschule,
3) Maschinenbauschule,
4) Chemisch-technischeSchule, -

5) Mathematisch-naturwissenschaftlicheSchule-
§. 3. Der Unterricht an der technischenHochschulewird

in Form von Vorträgen, Nepetitorien, graphischen und kon-

struktiven Uebungen, Arbeiten in den Laboratorien und durch
Exkursionen ertheilt.

·

Als Hilfsmittel für den Unterricht dienen die eigenen
Sammlungen der Anstalt, sowie die Laboratorien derselben und

der botanische Garten.

Außerdem wird der technischenHochschuledie Benutzung
der Hofbibliothekund der sonstigen wissenschaftlichen Samm-

lungen des Staates, auch der Sammlungen der Großherzoglichen
Zentralstelle für die Gewerbe und den Landesgewerbverein, sowie
der GroßherzoglichenZentralstelle für die Landwirthschaft und die

landwirthschaftlichen Vereine auf alle Weise erleichtert werden.

§. 4. Die Befucher der Anstalt sind:
l) solche, welche am planmäßigenUnterricht einerAb-«

theilung theilnehmen: Studirende,
«
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2) solche, welche sich nur an einzelnen Unterrichtsgegen-
ständen betheiligen: Hospitanten.

§. 5. Zur Aufnahme als Studirender in sämmtliche

Abtheilungen berechtigen unbedingt das Reifezeugniß eines

humanistischen oder Real-Gymnasiums, einer Realschule erster
Ordnung oder einer diesen gleich gestellten Anstalt.

Weiterhin sind Studirende der sämmtlichen technischen
Hochschulenauf Grund ihrer Zeugnisse über den Besuch dieser
Anstalten zum Eintritte berechtigt.

Bis aus Weiteres können ferner»diejenigen,welche keinen

der erwähnten formellen Nachweise über ihre Vorbildung bei-

zubringen vermögen, als Studirende dann aufgenommen
werden, wenn sie ein Alter von mindestens 17 Jahren erreicht
haben und die erforderlichen Vorkenntnisse und Fertigkeiten
nachweisen. Das Nähere hierüber sowie über die Aufnahme
der Hospitanten wird alljährlichdurch das Programm festgesetzt.

Die sonstigen Bestimmungen über die Aufnahme werden

in einer Instruktion für das Verfahren bei Aufnahme
nnd Austritt der Studirenden und Hospitanten
gegeben.

§. 6. Die Studirenden sind den allgemein giltigen Geset-
zen und Verordnungen, sowie den besonderen Disziplinar-
bestimmungen der Anstalt unterworfen.

Ein Exemplar der letzteren wird den Studirenden bei der

Aufnahme eingehändigt, nnd haben sie deren Befolgung mit

Handschlag anzugeloben.
Hospitanten sind den Disziplinarbestimmungen nicht un-

terworfen, können aber vom Besuche der Anstalt ausgeschlos-
sen werden.

»

§. 7. Der Unterricht wird nach einem Studienplan er-
«

theilt, in welchem für sämmtlicheAbtheilungen Jnhalt und

Dauer des Unterrichtes näher anzugeben sind.

Jm Studienplan sind kenntlich zu machen:
a) die Gegenstände,deren Kenntniß bei den Abgangs-
prüsungen (vergl. §. 9) gefordert wird und welche in

erster Reihe empfohlen werden;
b) die Fächer,deren Studium zur Vervollkommnung der

Berufsbildung wünschenswerthist;
««

o) die allgemein bildenden Gegenstände.

Jm Studienplan sind ferner diejenigen Kenntnisse und

Fertigkeiten näher zu bezeichnen, welche bei den Vorträgen und

Uebungen vorausgesetzt werden.

Die Studirenden sind verpflichtet, bei der Anmeldung zu
den Vorlesungen den Besitz dieser Vorkenntnisse nachzuweisen.
Jn Ermangelung genügender Nachweise können besondere Prü-
fungen angeordnet werden. -

§.8. Zeugnisse über Besuch der Vorlesungen, bezw.
über Fleiß in den Uebungen, haben sich die Studirenden halb-
jährlich in ihren Anmeldebüchernausstellen zu lassen.

Auf Verlangen und bei genügender Veranlassung werden

auch besondere Zeugnisse ertheilt, welche sich auf Dauer des

Besuches der Anstalt, Unterrichtsgegenstände,sowie auf Fleiß
und Betragen beziehen.
§. 9. Abgangszeugnisfe, welche den Grad der erworbe-

nen Kenntnisse ausdrücken,werden nach Absolvirunvgder Anstalt

auf Grund einer eingehenden Prüfung und mit geeigneter Be-

rücksichtigungder früheren Leistungen ausgestellt und können

als Diplom mit dem Ausdruck ertheilt werden, daß der Stu-

dirende als für seinen Beruf vorzüglich vorgebildet anzuse-
hen ist.
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Die Beziehungen der Abgangsprüfungender technischen

Hochschulezu den Staatsprüfungen sind durch besondere Be-

stimmungen geregelt.

§. 10. Aus den bestehenden Stiftungen werden den Be-

stimmungen derselben entsprechend an Studirende Stipen-

dien, bezw. Preise ertheilt.

§. 11. Das Eintritts- bezw. das Unterrichtsgeld
wird nach Maßgabe einer im Programm der Anstalt alljähr-

lich zu veröffentlichendenGebührenordnung erhoben. Das-
selbe ist halbjährlichim Voraus während der ersten Woche des

Unterrichtes zu entrichten.
Bei vorzeitigem Austritt findet keine Rückzahlungstatt.
Die technischeHochschuleist ermächtigt,jährlich je einem

von fünf und zwanzig Studirenden das allgemeine Unterrichts-

geld zu erlassen, sofern die Bewerber nach Vermögensverhält-

nissen, Betragen und Leistungen dazu geeignet erscheinen.
11. Lehrkörper und Leitung der Anstalt.

§. 12. Den Lehrkörper der Anstalt bilden:

1) Ordentliche und außerordentlicheProfessoren mit fester

Anstellung;
2) Lehrer mit fester Anstellung;
3) Dozenten, welchen ihr Lehramt gegen Remuneration

oder als Nebenstelle übertragen ist;
4) Privatdozenten und

b) Assistenten.
Das Abhalten Von Vorträgen und Uebungen an der An-

stalt kann auch anderen dazu befähigtenMännern, welchedem

Lehrkörperderselben nicht angehören,gestattet werden«

§.13. Sämmtliche Dozenten sind verpflichtet, den ein-

schlägigen-Bestimmungengemäß an den Verwaltungsgeschäften
der Anstalt sich zu betheiligen, auch die Sammlungen und prak-
tischen Institute, welche ihnen überwiesenwerden, zu bewahren,
sie unter sorgfältigerVerwendung der ihnen bewilligten Kredite

zu vervollkommnen und Inventar darüber zu führen.

§. 14. Die obere Leitung der Anstalt wird vom Mini-

sterium des Innern ausgeübt. Von demselben sind insbeson-
dere das Programm und die Voranschlägezu genehmigen.

§.15. Die unmittelbare Leitung und Verwaltung
der Anstalt geschiehtdurch:

den Direktor, bezw. seinen Stellvertreter,
die Abtheilungsvorstände,bezw. ihre Stellvertreter,
das Direktorium,
den Lehrerrath und «

die Abtheilungskonferenzen.
Zur Hilfeleistung bei den Verwaltungsgeschästenund zur

Wahrnehmung des Rechnungswesens ist ein Sekretär angestellt.
§.16. Für die Stelle des Direktors sind alljährlich

drei Kandidaten in Vorschlag zu bringen, aus welchen Seine

KöniglicheHoheit der Großherzogden Direktor ernennen werden.

Die Wahl der Kandidaten geschieht unter Leitung eines

Kommissärs des GroßherzoglichenMinisteriums des Innern
durch die stimmberechtigten Mitglieder des Lehrerrathes und

aus ihrer Mitte.

Zur Ersetzung bei vorübergehenderVerhinderung ist von

dem Ministerium des Innern ein Stellvertreter des Di-

rektors aus den stimmberechtigtenMitgliedern des Lehrerra-
thes zu ernennen.

§—I7." Die Abtheilungsvorstände werden auf die

Dauer von drei Jahren von dem Ministerium des Innern aus

je drei Kandidaten ernannt, welche von den in den betreffen-

den AbtheilungskonferenzenstimmberechtigtenDozenten aus ih-
rer Mitte gewählt werden.

Diese Wahlen finden nach einem bestimmten Turnus all-

jährlichin zwei bezw. in einer Abtheilung statt.
Der Direktor kann nicht zugleichAbtheilungsvorstand sein.
Zur Ersetzung bei vorübergehenderVerhinderung ist von

dem Ministerium des Innern ein Stellvertreter des Ab-

theilungsvorstandes aus den in der betreffenden Abthei-
lungskonferenz stimmberechtigten Dozenten zu ernennen.

§.18. Dem Direktor und den Abtheilungsvorständenist

gestattet, eine auf sie sallende unmittelbare Wiederwahl ab-

zulehnen.

§. 19. Bei dauernder Behinderung des Direktors, der

Abtheilungsvorständeund ihrer Vertreter oder beim Ausschei-
den der Genannten aus dem Lehrkörper der Anstalt ist eine

Neuwahl, bezw. Neuernennung vorzunehmen.
§. 20. Das Direktorium besteht aus dem Direktor und

den Abtheilungsvorständen.
Es ist dem Direktor gestattet, zu den Sitzungen des Di-

rektoriums auch andere Dozenten mit berathender Stimme hin-
zuzuziehen.
§. 21. Den Lehrerrath bilden die festangestellten or-

dentlichen und außerordentlichenProfessoren.
Die übrigenDozenten werden bei Verhandlungen über die

von ihnen vertretenen Lehrgegenständezugezogen.

In solchen Fällen sind die in §. 12 unter 2 und 3 ge-
nannten Dozenten stimmberechtigt.
§. 22. In den Abtheilungskonferenzen sind diejeni-

gen Dozenten stimmberechtigt, welche die in den Studienplänen
der Abtheilung in erster Neihe empfohlenen Fächer vertreten

(vergl. §. 7.). Es ist dem Abtheilungsvorstande gestattet, an-

dere Mitglieder des Lehrkörpers mit berathender Stimme hin-
zuzuziehen.

Der Direktor hat das Recht, an den Konferenzen mit be-

rathender Stimme theilzunehmen, und ist zu denselben ein-

zuladen.
§. 23. In den Sitzungen des Direktoriums und des Leh-

rerrathes übernimmt der Direktor, in den Abtheilungskonferen-
zen der betreffende Abtheilungsvorstand den Vorsitz und die

Leitung.
Bei allen Abstimmungen entscheidet die Stimmenmehrheit,

bei Stimmengleichheit der Vorsitzende.
§. 24. Von den Abtheilungskonferenzen werden die

Angelegenheiten der Abtheilung, insbesondere der sie betreffende
Theil des Programms und Voranfchlags vorberathen, sowie
Vorschläge zur Besetzung vakanter Lehrstellen und für die Zu-
lafsung von Privatdozenten gemacht. Ferner ist von den Ab-

theilungen das Verhalten der Studirenden zu überwachen und

über Ertheilung von Preisen zu beschließen.Von ihnen sind
auch die Abgangsprüfungenzu veranstalten und überhauptdie-

jenigen Gegenständezu berathen, welche von den Verwaltungs-
organen der Anstalt an die Abtheilungen verwiesen werden.

Ueber die Verhandlungen der Abtheilungen sind Proto-
kolle aufzunehmen und dem Direktor zur Einsicht vorzulegen.

Falls die Mehrzahl der an einer Abtheilung wirkenden

Dozenten mit einem Beschlüssedes Direktoriums nicht einver-

standen ist, hat dieselbe die Befugniß, die Entscheidung des

vorgesetztenMinisteriums anzurufen.
§. 25. Dem Abtheilungsvorstande liegen die Vorbe-

reitungen für die im vorigen Paragraphen bezeichneten Ge-

schäfteob.



687 Hessen: Bestimmungf.d.techn.Hochschulez.Dar1nstadt.V.10.0ktbr. 1877. Preußen: Die Sicherstellung der Lehrer. Vom 5. Februar 1866. 688

Derselbe hat auf schriftlichen Antrag von mindestens ei-

nem Dritttheil der Abtheilungsmitglieder innerhalb acht Tagen
eine Abtheilungskonferenz anzuordnen.

Die Zeugnisse für die Studirenden werden vom Abthei-
lungsvorstande ausgestellt und von dem Direktor beglaubigt.
§. 26. Das Direktorium hat nach allen Seiten hin das

Gedeihen der Anstalt in zweckmäßigerWeise zu. erstreben.

Jnsbesondere liegt ihm ob:

I) Die Beschlußfassungüber die von den Abtheilungs-
konferenzen ausgehenden Vorschläge zur Besetzung
vakanter Lehrstellen und Zulassnng von Privatdozen-
ten. Vor Stellung der hierauf sich gründenden An-

träge an das Ministerium des Jnnern sind die be-

treffenden Beschlüssedem Lehrerrathe mitzutheilen.
«2)Die Begutachtung von Personalangelegenheiten.
Z) Die Vorberathung derjenigen Angelegenheiten, in

Betresf deren Anträge an den Lehrerrath zu brin-

gen sind. ,

4) Die Aufnahme der Studirenden und die Verhängung
leichter Disziplinarstrafen nach Maßgabe der Diszi-
plinarbestimmungen.

5) Die Annahme provisorischer Hilfsdiener.
Der Direktor hat das Direktorium binnen drei Tagen ein-

z"uberufen, wenn dies von wenigstens drei Mitgliedern dessel-
ben beantragt wird.

§. 27. Der Lehrerrath beschließtsüber die von dem Di-

rektorium vorberathenen Gegenstände von allgemeinem Inte-
resse. Jnsbesondere unterliegen der BeschlußfassungProgramm,
Voranschlag, Stundenplan, organisatorische Maßregeln, die

Lehraufträge neu zu berufender Dozenten und allfälliger Stell-

vertreter, Stipendien-Verleihung und Unterrichtsgeld-Nachlaß,
«

Verwendung der Räume der Anstalt, Hausordnung 2c.

Die Disziplinargewalt des Lehrerrathes wird durch die

»Disziplinarbestimmungen für die Studirenden der

technischen Hochschule« geregelt.

Jst der Direktor oder die Mehrheit des Direktoriums mit

einem Beschlüssedes Lehrerrathes nicht einverstanden, so steht
ihnen«zu, die Entscheidung des vorgesetzten Ministeriums an-

zurufen. .

§. 28. Dem Direktor liegt die Leitung der gesammten
Anstalt unter dem vorgesetzten Ministerium und unter geord-
neterMitwirkung des ·Direktoriums, des Lehrerrathes, der Ab-

theilungs-Vorstände-und -Konferenzen und der Dozenten ob.

Die Korrespondenz nach Außen wird durch ihn geführt.
Er hat die von ihm erforderten Gutachten zu erstatten

und alles das dem vorgesetzten Ministerium vorzutragen, was
er im Interesse der Anstalt-für nöthig erachtet.

Die ökonomischeVerwaltung der Mittel der Anstalt liegt
ihm ob und ist er dafür verantwortlich, daß die vorgesehenen
Mittel den Bestimmungen des Voranschlages gemäß verwendet

und die vorgesehenen Kredite eingehalten werden.

Alle Rechnungen bedürfen, bevor sie zur Auszahlung ge-

langen, seiner Dekretur.
«

Die Befolgung der Disziplinarbestimmungen, sowie die

Leistungen der Diener hat er zu überwachen.

Jn besonders dringenden Fällen ist der Direktor berech-
tigt, auch in solchen Angelegenheiten, bei denen an sich eine

Mitwirkung des Direktoriums und bezw. des Lehrerrathes ge-

boten ist, provisorische Verfügungen zu treffen. Er ist aber

alsdann verpflichtet, dem Direktorium, bezw. dem Lehrerrathe

in kürzesterFrist Mittheilung zu machen und dessen Beschluß-
fassung zu veranlassen. .

-

Die Befugnisse des Direktors bezüglichBeurlaubung der

Professoren und Lehrer der Anstalt sind durch besondere Be-

stimmungen geregelt.

Königreichpreußen
Ministerial-Erlafse, die Zahlung des Lehrergehalts in Monats-

resp. Quartalsratenspränumerandobetreffend. Vom 4. Juli 1859
und 21. Oktober 1871.

I.

Berlin, den 4. Juli 1859.

Dem Magistrat eröffne ich, daß ich die Beschwerde über
die Anordnung der Regierung, dem dortigen Rektor das Ge-

halt künftighinpränumerando zu zahlen, nicht für begrün-
det erachten kann.

Bei dem Mangel entgegenstehender Festsetzungen in dem

Berufsbrief des Rektors müssen in Beziehung auf die Gehalts-
zahlung an denselben die über den Bezug der Beamtengehälter
bestehenden allgemeinen Bestimmungen zur Anwendung kommen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten-
An v. Bethmann-Hollweg.

den Magistrat zu N.

14,435. U.
—

2

Berlin, den 21. Oktober 1871.

Die aus Staatsfonds zur Besolduug von Elementar-

lehrern bewilligten Beihilfen oder persönlichenZulagen
sind analog wie es für die Zahlung der Besoldung an nicht
in kollegialischenVerhältnissenstehende Staatsbeamte vorge-
schrieben ist, in monatlichen Raten zu zahlen. Dies hindert
jedoch nicht, in denjenigen Fällen, wo aus besonderen Gründen

Elementar-LehrergehälterSeitens der Verpflichteten in viertel-

jährlichenRaten entrichtet worden, auch die gedachten Staats-

zuschüsse,unbeschadet des vorerwähntenPrinzips, vierteljährlich
abheben zu lassen.

"

Mit den Beweggründen für die monatsweise Zahlung der

Staatszuschüssesteht im Einklang, daß nach den Grundsätzen,
welche hinsichtlich der Anwendung der AllerhöchstenKabinets-

ordre vom 27. April 1816 aus die Hinterbliebenen.von Leh-
rern in der Ministerial-Instanz befolgt werden, nur die Be-

willigung eines Gnadenmonates an Hinterbliebene von

Landschullehrern eintritt und gemäßdes Reskripts vom 4. April
1867 die zu Lehrerbesoldungen bewilligten Staatszuschüssean-

theilig zur Erfüllung des Gnadenmonates zu zahlen sind.

Der Minister der geistlichen 2e. Angelegenheiten
«

An V. Mü hier«
die K. Regierung zu N.

U. 18,770.

Ministerial-Erlaß, die Sicherstellung des Lehrers bei Verände-

rungen in den Schuleinrichtuugen betreffend.
Vom 5. Februar 1866.

Berlin, den 5. Februar 1866.

Auf den Bericht vom 22. November v. J. eröffne ich der

KöniglichenRegierung das Nachstehende:
Die Lehrer N. und Genossen beantragen den Wegfall der

seither in die Vokationen für Lehrer des dortigen Regierungs-
bezirkes aufgenommenen Klausel:

,,Zugleich wird dem 2c. N. hierdurch bemerklich ge-

macht, daß ihm auch fernerhin gegen Abänderungen
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hinsichtlich des Schulbezirkes und gegen sonstige Einrich-

tungen, die in der Folge zur Verbesserung des Schul-

wesens nöthig und zweckmäßigbefunden werden möch-

ten, auf keine Weise ein Widerspruchsrechtzusteht, ge-

setzt auch, daß dadurch seine Geschäftevermehrt und·

seine Einkünfte vermindert werden möchten.«

Ich bin mit der KöniglichenRegierung darin einverstan-

den, daß dieser Antrag dem Artikel 112 der Versassungsurkunde
vom Bl. Januar 1850 gegenüber nicht mit Berufung auf Ar-

tikel 25 derselben Verfassungs-Urkundebegründet werden kann.

Nichtsdestowenigerbestimme ich, daß die gedachte Klausel der

Lehrer-Vokationen fortan in Wegfall gebracht werde. Dieselbe

enthält nämlich, richtig interpretirt, nichts Anderes, als was

sich Von selbst versteht, während sie, ohne nähere Motivirung
in die Vokation aufgenommen, einen Ausnahmezustand der

Lehrer hinsichtlich des ihnen zugesichertenGehaltes hinstellt und

denselben zu an und für sich nicht begründetenBesorgnissen
Anlaß giebt.

Das Recht,sden Schulbezik abzuändern und sonst in dem

Schulwesennöthige und zweckmäßigeEinrichtungen zu treffen,
steht der Königlichen Regierung auf Grund der Instruktion
vom 23. Oktober 1817 unzweifelhaft zu, und kann dagegen-
sowie gegen eine dem betreffenden Lehrer auferlegte Geschäfts-

vermehrung, soweit dieselbe sich innerhalb der zulässigenGren-

zen hält, keinem Lehrer die Befugniß eines Widerspruches zu-

gestanden werden, ohne daß dieses in der Vokation ausgespro-
chen zu werden braucht.

Die Verringerung des einem Lehrer durch die Vokation

zugesicherten Gehaltes ist überhaupt unzulässig. Seine Ein-

nahme kann steigen oder fallen je nach dem Betrage des ihm
zugewiesenen Schulgeldes,spfoweit der Betrag desselben nicht
fixirt ist. Schulgeld aber steht einem Lehrer nur zu von den

seiner Schule wirklich überwiesenen Kindern. Machen also die

Ueberfüllungeiner Schule oder sonstige Verhältnisse die Ein-

richtung einer zweiten Schulklasse oder einer neuen Schulstelle

erforderlich, so geht der Bezug des Schulgeldes auf denjenigen
Lehrer über,«dessen Schule die betreffenden Kinder besuchen.
Wie ein Lehrer keine Entschädigungzu beanspruchen hat, wenn

seine Einnahme an Schulgeld durch den Tod oder Verziehen
einzelner Schüler geringer wird, so auch nicht, wenn diese Ver-

ringerung durch Veränderung des Schulbezirkes eintritt. Ein

diesfälligerVorbehalt braucht daher überhaupt nicht in die Vo-

kationen aufgenommen zu werden, keinenfalls darf ein solcher
aufgenommen werden, der seinem Wortlaute nach über diese
zulässigenGrenzen hinaus gedeutet werden kann.

Hiernach hat die KöniglicheRegierung die Eingangs ge-
dachte Klaufel nicht weiter in die Lehrer-Vokationen aufzuneh-
men und hinsichtlich derjenigen Lehrer, in deren Vokationen sie
sich bereits befindet, überall nach den oben ausgesprochenen
Grundsätzenzu verfahren, ohne daß es einer Abänderungder

einzelnen Vokationen bedarf. Dabei bleibt es der Königlichen
Regierung überlassen, bei Befetzung von Schulen, bei«denen

Theilung oder Abzweigung in bestimmter und naher Aussicht
steht, den zu berufenden Lehrer ausdrücklichdarauf aufmerksam
zU machen, daß diese und damit eine Verminderungseiner Ein-

Uahme an Schulgeld bevorsteht.
Der Minister der geistlichenec. Angelegenheiten.

v. Mühler.

die arman -

N
25,7·67.Ufekspmmgzu·

·

. -——»-———·—.—.

Ministerial-Erlaß, die Vermiethung der Dienstwohnungen der

Lehrer betreffend. Vom 27. Februar 1872.

Berlin, den 27. Februar 1872.

Die von Ew. Wohlgeboren an den Herrn Minister des

Innern gerichtete, von demselben ressortmäßigan mich zur Ver-

fügung abgegebene Beschwerde vom 16. November pr. über die

Verfügung der KöniglichenRegierung zu Kassel vom l9. Sep-
tember pr., wodurch dieselbe zu der mit Zustimmung des Schul-
vorstandes erfolgten Vermiethung eines Theiles der Dienstwoh-
nung des Kantors N. daselbst ihre Genehmigung ertheilt hat,
kann ich für begründet nicht erachten.

Ew. Wohlgeboren haben für Ihre Behauptung, daß der-

gleichenDienstwohnungen nicht vermiethet werden dürfen,Rechts-
gründe nicht angeführt; das Gegentheil folgt vielmehr aus dem

dem Inhaber der Stelle als NießbraucherzustehendenNutzungs-
recht und ist bereits ausgesprochen durch den in die neue Samm-

lung der KurhessischenLandesordnungen von Kulenkamp auf-
genommenen Konsistorialbeschlußvom 14. April 1797.

Der Kantor hat unterm 3. Iuli pr. dem Schulvor-.
stande dort vorgestellt, daß er aus persönlichenRücksichteneine

kleine, stille, unbescholtene Familie in seine Dienstwohnung auf-
zunehmen wünsche, und für jede dadurch etwa entstehende Be-

schädigungGarantieübernehme. Der Schulvorstand hat ihm
nach näherer Prüfung die Genehmigung unter dem Vorbehalte
jederzeitiger Zurückziehungund unter der Bedingung ertheilt,
daß er für alle Beschädigung durch die Miether einstehe. N.

ist Wittwer und steht nach Verheirathung feiner Tochter ganz
allein, er hat daher nicht nur an der Hälfte der Dienstwohnung
genügendenRaum, sondern es ist ihm sogar wünschenswerth,
eine zuverlässigeHausgenossenschaftfür Erkrankungsfälleund

dergleichen zu haben.
"

Unter diesen Umständen lag für die KöniglicheRegierung
als Ober-Schulbehördekeine Veranlassung vor, ihre Zustim-

«

mnng zu der Vermiethung des entbehrlichen Wohnungsraumes
zu versagen.

Der Minister der geistlichen2c. Angelegenheiten

Falk.«

An
den Herrn N·

U. 5624.

Ministerial-Erlaß, die Umzugskosten der Lehrer im vormaligen
Herzogthum Berg betreffend. Vom 30. Mai 1865.

· Berlin, den 30. Mai 1865.

Ich eröffne auf die Vorstellung vom 13. v. M., daß die

Bestimmungen der §§. 39 und 40 Tit. 12 Th. ll. des Allg.
Landrechts über die Pflicht der Schulgemeinden zur Herbeiho-
lung neuer Schulmeister in dem vormaligen Herzogthum Berg
keine Anwendung finden. In Ermangelung einer desfallsigen
gesetzlichenVorschrift können daher auch in dem Großherzog-
thum Berg die Gemeinden nicht zwangsweife angehalten wer-

den, die Lehrer bei ihrem Anzuge herbeizuholen, oder ihnen
die Umzugskostenzu erstatten.

Wollen sich die Lehrer in dieser Beziehung sicher stellen,
so muß ihnen überlassenwerden, sich bei ihrer Berufung die

Herbeiholung durch die Gemeinde oder die Erstattung der Um-

zugskostenauszubedingen.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Mühler.

rAnR ssr fdie König iche egierum zu Dü e oor .

U. 10194.
·

J
-

,
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Ministerial-Erlaß, die Auseinandersetzung des abziehenden Leh-
rers mit dem Nachfolger betreffend. Vom 30. Juli 1859.

Berlin, den 30. Juli 1859.

Ew. Hochwürdeneröffne ich auf die Vorstellung vom 12.

April d. J., daß ich nicht in der Lage bin, eine generelle Be-

stimmung darüber treffen zu können, nach welchem Termine

die Auseinandersetzung der abziehenden und anzie-
henden Lehrer und Küster wegen der Nutzung der

Grundstücke des letzten Jahres in der Provinz Pommern zu

bewirken ist.
Die Ansprücheder beiderseitigen Interessenten in einem

solchen Falle sind privatrechtlicher Natur und demnach

nicht von Oberaufsichtswegen, sondern nur im Rechts-

wege zu erledigen.
Hiernach muß es auch in dem Von Ew. Hochwürdenan-

geregten Spezialfalle der Wittwe S. überlassen bleiben, ihre
vermeintlichen Ansprüchegegen den Kantor B. zur richterlichen
Entscheidung zu bringen, wenn nicht eine gütlicheEinigung zu

Stande kommen sollte.
Der Minister der geistlichen ec. Angelegenheiten.

An v. Bethmann-Hollweg.
den Superintendenten Herrn N.

Hochwürdenzu P.
— —

Abschrift des Bescheides erhält die Königliche Regierung
auf den Bericht vom 2. d. M. zur Kenntnißnahme, mit dem

Bemerken, daß ein Bedürfniß, im Wege des Gesetzes
eine Festsetzung des Termines herbeizuführen, nach

welchemdie Auseinandersetzung von abziehenden und anziehen-
den Kirchen- und Schulbeaniten rücksichtlichder Nutzung der

Grundstücke des letzten Jahres in der Provinz zu bewirken,

nach den bisherigen Erfahrungen nicht anerkannt werden

kann. Jedoch überlasseich dem Ermessen der königlichenRe-

gierung, weiteres Material in dieser Beziehung zu sammeln und

eventuell dieserhalb an mich zu berichten.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

An v. Bethmann-Hollweg.
die KöniglicheRegierung zu Cöslin.

16,145 E. und U.

Ministerial-Erlaß, die Entschädigungfür Reinigung und Heizung
der Schullokale betreffend. Vom 21. April 1866.

Berlin, den 21. April 1866.

Jch kann es nicht billigen, daß bei der Regulirung des

Lehrereinkommens dem Lehrer die Verpflichtung zur Heizung
der Schulstube ohne Entschädigungauferlegt ist. Es muß grund-
sätzlichdaran festgehalten werden, daß der Lehrer mit sei-
nem Gehalte oder seiner Person niemalsfür Lei-

stungen aufzukommen hat, welche die Unterhaltung
der Schule betreffen und gesetzlichnicht dem Lehrer, son-
dern den Schulinteressenten obliegen. Hierzu ist die Besorgung
des Heizens und Reinigens der Schulstube zu rechnen. Wenn

daher auch bei bestehenden Verhältnissen eine dem entgegenge-

setzteUebung unter Umständen zu dulden ist, so muß doch wie

bei Gründung neuer Stellen, so bei der Regulirung vorhande-
ner das dem Gesetzeund dem Interesse des Lehrerstandes ent-

sprechende Verhältniss hergestellt werden, und es sind deshalb
in solchen Fällen jene Leistungen dem Lehrer nicht ohne billige
Entschädigung aufzuerlegen.

Der Minister der geistlichen ec. Angelegenheiten.
An v. Mühler.

die Königl. Regierung zu N.
3149 U.

Geschäfts-Auweifungfür die mit der öffentlichenArmenpflege
Berlins betrauten städtischenOrgane. Vom 6. September 1875.

A. Einleitung·
I. Die Armen -Direktion.

§.1. Die gesammte öffentlicheArmenpflege der Stadt

Berlin steht unter der Leitung und Aufsicht der Armen-Di-

rektion, welche dem Magistrat untergeordnet ist, und gemäß

§. 59 der Städte-Ordnung vom 30. Mai 1853 aus Mitglie-
dern beider Kommunalbehörden und aus stimmfähigenBürgern
(Bürger-Deputirten), sowie auf Grund ortsstatutarischer Bestim-

mungen aus vier befoldeten Assessorenals juristisch technischen
Hilfsarbeitern zusammengesetztist.

Von dem Plenum sind zwei Abtheilung en der Armen-

Direktion für die Waisen-Verwaltung und für die verbun-

dene Verwaltung des Arbeitshauses und der städtischen

Jrren-Verpflegungs- Anstalt abgezweigt und direkt dem

Magistrat unterstellt. Zur Aufrechthaltung gleicherVerwaltungs-
grundsätzewerden außer dem Vorsitzenden noch je drei Mitglie-
der dieser Abtheilungen in das Pleuum deputirt, und von Letz-
terein jeder Abtheilung ein Assessorüberwiesen.

Auch ist dem Vorsitzenden des Pleuums das Recht verlie-

hen, die Geschäftsführung der Abtheilungen zu überwachen,
und alle an den Magistrat und die demselben vorgesetzten Be-

hörden zu richtenden Schreiben gegenzuzeichnen, resp., wenn

er Bedenken findet, den Gegenstand nochmals in der Abthei-
lung unter seiner Zuziehung oder im Pleno vortragen zu las-
sen, welches dann einen Separatbericht bei abweichender An-

sicht erstatten kann-

Dem Friedrich-Wilhelms-Hospital steht ein beson-
deres Verwaltungs-Kuratorium vor, dessen vorgesetzte Aufsichts-

Jnstanz das Pleuum der Armen-Direktion ist.
Die städtischenKirchhöfe werden unmittelbar vom Ple-

uum verwaltet.

Neben der öffentlichen (polizeilichen) Armenpflege
verwaltet die Armen-Direktion die ihr, resp. der Stadt Berlin

zugewendeten Legate und nichtkirchlichen milden Stiftungen,
und übt nach dieser Richtung hin, sowie durch ihre Verbindung
mit der kirchlichen und Vereins-Armenpflege auch Wohlthä-

tigkeits-Armenpflege aus.

II. Die Armen-Kommissionen.
§. 2. Die Armen-Kommissionen, welche in einer dem Be-

dürfniß entsprechenden Anzahl über die ganze Stadt vertheilt
und-nach laufenden Nummern benannt sind, üben in den ihnen
überwiesenenBezirken und mit den aus den nachfolgenden Vor-

schriften sich ergebenden Beschränkungen unter der Leitung und

Qberaufsicht der Armen-Direktion die öffentlicheArmenpflege
aus und dienen zugleich bei Erstattung von Gutachten, bei

Einsammlungvon Kollekten und bei anderen Geschäften als

Organe der Armen-Direktion, mit Vorbehalt der von letzterer
in einzelnen Fällen direkt zu veranlassenden Feststellungen und

Bewilligungen.
"

§. 3. Jede Armen-Kommission besteht aus einer angemes-
senen Zahl von Mitgliedern, welche von der Stadtverordneten-

Versammlung auf sechs Jahre gewählt werden.

Sobald ein Mitglied ausscheidet, hat sich die Kommission
über die Nothwendigkeit der Ergänzung zu äußern.

§. 4. Zu den stimmberechtigten Mitgliedern der Kommis-
sion gehören noch:

a) die Vorsteher der die Armen-Kommissionen bildenden

Stadtbezirke. Dieselben sind verpflichtet, sich nach den

für die Mitglieder der Kommissionen erlassenen allge-
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meinen Bestimmungen zu achten, nnd insbesondere an

den Konserenzen der Kommissionen sich zu betheiligen.

Besondere Arbeiten dürfen ihnen nicht übertragen

werden.

diejenigen Stadtverordneten, welchen durch die Stadt-

verordneten-Versammlung die im Bereiche der Kom-

mission belegenen einzelnen Stadtbezirke zur Ausfüh-

rung von Recherchen zugetheilt worden.

Nach dem Ausscheiden als Bezirks-Vorsteher oder

als Stadtverordneter des Bezirkes kann der Bethei-

ligte nur Mitglied der Armen-Kommission bleiben-
wenn er im Bereiche derselben wohnt und im geord-
neten Wege als Mitglied gewählt wird.

Die der Armen-Kommission durch die Armen-Direk-

tion besonders bezeichnetenGeistlichen des Kirchspren-
gels sind gleichfalls befugt, den Konserenzen beizuwoh-
nen, haben jedoch nur dann ein Stimmrecht, wenn

sie als ordnungsmäßig gewählte Mitglieder in die

Kommission getreten sind.

§. 5. Sobald das neugewählteMitglied (Deputirter) seine
von der Armen-Direktion ausgesertigte Bestallung erhalten hat,
ladet ihn der hiervon in Kenntniß gesetzteVorsteher der Kom-

mission zur nächstenKonferenz ein, stellt ihn den anwesenden

Mitgliedern vor, und verpflichtet ihn mittelst Handschlages, wo-

rüber der Armen-Direktion das Protokoll nach Formular Nr. 117

einzureichen ist.
Jedem neu eintretenden Mitgliede wird ein Exemplar die-

ser Geschäftsanweisungund der Nachweisung der in der hie-

sigen Gemeinde-Verwaltung beschäftigtenPersonen, sowie das

Kommunal-Blatt für die Dauer seiner Amtsführung behändigt.«

§. 6. Jedes Mitglied ist gesetzlich aus 6 Jahre gewählt,
jedoch befugt, nach dreijährigerDienstzeit wieder auszuscheiden,
wenn es diese Absicht zwei Monate vor Ablauf der drei Jahre
anzeigt.

Innerhalb dieser drei ersten«Jahre darf es nur aus den

vom Gesetz gestatteten Dispensationsgründenausscheiden. Da-

gegen hebt die Verlegung seiner Wohnung aus dem Bereiche
der Kommission seine Mitgliedschaft ohne Weiteres auf. Nach
Ablauf der Wahlperiode kann es mit seiner Zustimmung aus
neue sechs Jahre wieder gewählt werden.

Für den Fall der Theilung einer Armen-Kommission blei-

ben die Mitglieder derselben Mitglieder der Zweig-Kommission,
insoweit sie im Bereiche letzterer ihre Wohnung haben.
§. 7. An der Spitze der Armen-Kommission steht der

Vorsteher, welcher von sämmtlichenMitgliedern der Kommis-
sion aus ihrer Mitte nach Mehrheit der Stimmen gewählt,
und bei der Armen-Direktion zur Bestätigung in Vorschlag ge-

bracht wird.

Zu dem Wahlakte sind die sämmtlichenMitglieder der

Kommission mit Einschlußder Stadtverordneten und der Be-

zirksvorsteherunter. Angabe des Gegenstandes der Berathnng
einzuladen und ist der Armen-Direktion rechtzeitigAnzeige von

dem Wahltermine behufs Absendung eines Deputirten zu machen·

Falls die Wahl des Vorstehers aus der Mitte der Mit-

glieder fruchtlos ausgefallen ist, hat die Armen-Direktion den

Vorsteher zu ernennen und uöthigensalls vorher eine Verstär-

kung der Kommission durch, zum Vorsteheramte geeignete und

geneigte Mitglieder herbeizuführen
Die Bestätigungoder Ernennung des aus der Mitte der

Mitglieder erwählten oder ernannten Vorstehers erfolgt auf die

Dauer der Amtszeit desselben als Mitglied der Kommission,

b)

vorbehaltlich des im §. 6 der Geschäfts-Anweisungerwähnten

Ablehnungsrechtesnach dreijährigerDienstzeit.
Jeder neu gewählteVorsteher leistet, nachdem er seine Be-

stallung erhalten, vor dem versammelten Kollegio der Armen-

Direktion den Amtseid ab, welcher sich besonders noch auf die

Ausnahme der sogenannten Erbentsagungsakte mit den Almo-

sen-Empfängernund der Nachlässeder letzteren erstreckt.
§. 8. Die Einführung eines neuen Vorstehers erfolgt von

einem Mitgliede der Armen-Direktion im Namen und Aufträge
derselben, weshalb von Zeit und Ort der Uebergabe eines Vor-

steheramtes der Armen-Direktion Anzeige zu machen ist.
Die Uebergabe-Verhandlung erfolgt nach dem Formular

Nr. 54, in welchem näher angegeben ist, was an Büchern, Ak-

ten, Geldern, Jnventarienstücken2c. zu übergebenist.
Das Vorsteheramt ist ein unbesoldetes Ehrenamt, doch

können baare Auslagen liquidirt werden.

§. 9. Jeder Armen-Kommission ist ein Stadtsergeant zur

Dienstleistung, insbesondere zur Ansrichtung von Botendiensten
überwiesen, worüber die dem Vorsteher zugestellteInstruktion
der Stadtsergeanten das Nähere enthält.

§.10. Allmonatlich findet im Rathhanse eine Versamm-
lung sämmtlicherArmen-Kommissions-Vorsteherin Gegenwart
eines oder mehrerer Kommissarien der Armen-Direktion statt,
welche den Zweck hat:

I. Verbesserung bei der Verwaltung des Armenwesens

zu berathen und in Antrag zu bringen;
L. Vorschläge, in Beziehung auf den Geschäfts-Betrieb

der Armen-Kommissionen und der bei der Verwal-

tung nöthigen Kontrole, sowie Hinsichts der mög-
lichsten Vereinfachung der Geschäfts-Formen, zu

machen;
Z. den Geschäftsbetrieb in den Armen-Kommissionen
gleichförmigzu bewirken, und sich solchen gegenseitig
durch Rücksprachezu erleichtern;

4. über Gegenstände,welche der Versammlung durch die

Armen-Direktion zur Berathnng mitgetheilt werden,
sich gutachtlich zu äußern, und

von solchen Verhandlungen Kenntniß zu nehmen, die

zu diesem Behufe von der Armen-Direktion mitge-
theilt werden.

Es ist die Pflicht eines jeden Vorstehers, diesen Versamm-
lungen regelmäßigbeizuwohnen; sollte er daran durch Krank-

heit oder sonstige erhebliche Ursachen behindert sein, so hat er

sich durch ein dazu deputirtes Mitglied seiner Kommission ver-

treten zu lassen.
Jn Betrefs des Geschäftsgangesbei diesen Versammlun-

gen erhält der Vorsteher die gedruckte ,,Ordnung vom 20. Au-

gust 1832«.

O(

bei den Armen - Kommis-
sionen.

I. Allgemeine Vorschriften.

§. 11. Weder der Vorsteher der Kommission, nochsoust
ein Mitglied derselben darf seine Amtsverrichtungen eigenmäch-
tig einstellen. Er hastet gleich den Mitgliedern für jeden durch
die Nichterfüllungder übernommenen Amtspflichten der Kom-

mune entstehenden Nachtheil, und muß die durch etwa nöthig
gewordene Ausarbeitung seiner Reste durch einen Beamten er-

wachsenen Kosten erstatten.

Machen begründeteVerhinderungen die Beibehaltung des

übernommenen Amtes nicht möglich, so ist hierüberder Armen-

B. Geschäftsführung
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Direktion Bericht zu erstatten und bei dieser die Entlassung
nachzusuchenzso lange aber, bis solche verfügt worden, un-

ausgesetzt in der Verwaltung des Amtes fortzufahren.

§. 12. Kann ein Vorsteher sein Amt wegen nicht zu be-

seitigender Hindernisse nicht so lange Verwalten, bis sein Nach-

folger gewählt worden, so hat die Kommission aus ihrer Mitte

einen interimistischen Vorsteher zu wählen und hiervon der

Armen-Direktion ungesäumt Anzeige zu machen.
Jst der Vorsteher durch Krankheit, Reisen oder andere Ur-

sachen zeitweilig an der Führung seines Amtes behindert, so

hat er dasselbe nach vorher eingeholter Zustimmung der Ar-

men-Direktion an ein dazu geeignetes Mitglied seiner Kommis-
sion, welches zur Uebernahme verpflichtet ist, zu übertragen.
Auch ist die Stellvertretung durch einen benachbarten Vorste-
her zulässig.

§.13. Dem Vorsteher liegt die Leitung der Geschäfte in

der Kommission, die Vertheilung der Aufträge und Untersu-

chungen, die Aufsicht über die gehörigeAusführung derselben
und der gefaßten Beschlüsse,sowie über das sonstige Wirken

der Mitglieder und deren Verhalten gegen die Armen ob, wes-
-

wegen sich derselbe zum Oefteren durch Besuche bei den Letzte-
ren davon zu überzeugenhat, daß Seitens der Mitglieder keine

der ihnen obliegenden Pflichten, sowohl gegen die Kommune,
wie gegen die Armen verabsäumt werde.

Ferner hat der Vorsteher den in seinem Reviere wohnhafs
ten Personen, welche ein Legat beziehen,. die Unterschrift unter

den Quittuugen —- nachdem er sich von der Richtigkeit persön-
lich überzeugt hat — zu attestiren, sobald dergleichen Legaten-
Empfänger sich zu diesem Behufe bei ihm melden«

Der Vorsteher hat am Schlusse jedes Jahres einen Be-

richt über die Verwaltung seiner Kommission,«respektiveüber
die aus dem Gebiete der Armenpflege gemachten Erfahrungen
nach Anleitung des am Schlusse dieser Anweisung abgedruckten
Schemas zu erstatten.

»

-

§.14. Der Bezirk der Kommission wird von dem Vor-

steher möglichstgleich nach der Zahl der inwohnenden Almo-

sen-Empfänger unter die Mitglieder vertheilt, damit dieselben
die Armen genau übersehenund in sfortlaufender Kontrole be-

halten können. .

Damit aber auch nach und nach sämmtlicheMitglieder mit

allen Armen des Kommissions-Bezirkes bekannt werden, bleibt

es dem Vorsteher überlassen,nicht nur mit einzelnen Recherchen
andere Mitglieder als die eigentlichen Revier-Deputirten zu

beauftragen, sondern auch einen Wechsel in den Revieren un-

ter den Mitgliedern eintreten zu lassen.
BesondereAngelegenheiten, wie die Aufsicht über die Pfle-

gekinder, die Einziehung der Kollektengelder 2c. kann der Vor-

steher ein für allemal einzelnen Mitgliedern übertragen.
§. 15. Mitglieder der Kommission, welche Hauseigenthü-

mer sind, dürfen keine Untersuchungen über Anträge ihrer Mie-

ther auf Unterstützungoder Befreiung irgend einer Art vor-

nehmen, noch zu solchen hinzugezogen werden, auch nicht an

der Berathung und Abstimmung über diese Anträge theilneh-
men, oder eine bewilligte Unterstützungauszahlen.
§. 16. Noch mehr würde es der Ehrenhaftigkeit des Cha-

rakters wie der Amtswürde eines Armenpflegers entgegen sein,
Almosenempfängernoder andern HilfsbedürstigenVorschüssein
baarem Gelde oder in Naturalien auf eine zu verhoffende Un-

terstützungzu machen, um sie ihnen bei Auszahlung derselben
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wieder abzuziehen, oder für UnterstützungenGefälligkeiten,Dienst-
leistungen und dergleichen anzunehmen, oder das Abnehmen von

Waaren auszubedingen, resp. hierzu durch die Art und Weise
der Behandlung zu verleiten.

(Fortsetzung folgt.)

Die »Deutfche Schulzeitung«,
Central-Organ fiir ganz Deutschland, herausgegeben von

Fr. Eduard Keller,
·

enthält in Nr. 44: Amtliches. Leitartikel: Die pädagogifcheVorbil-
dung der Lehrer an unseren höheren Schulen von Seminardirektor Trinius.

Bericht über den 4. allgem. deutschen Seminarlehrertag, abgehalten zu Neu-
wied vom 24.—26. September 1877. Die 14. allgemeine weimarische Leh-
rerverfammlung Korrespondenzen: Berlin (Der engere Ausschuß des

deutschen Hauptvereins von Dirigenten und Lehrenden an höheren und mitt-
leren Mädchenschulen. Eröffnung des Landtages. Finanzen. Dr. Wehreni
pfennig." Turnlehrerinnenprüfung Seminarien. Personalien); Deffau (Neus-
befetzungen). Berliner Nachrichten Vermifchtes: Pölitz. Todten-

fchau. Vakante Lehrerstellen. Anzeigein

Durch Unterzeichneten ist zu beziehen:
Saegert, C. Geb. Reiz-Rath und Generalinfpektor des

Taubstummcnwefenst ·

Das Taubstummenbitdunggwesenin Preußen
HeftlundL . . . . . 2M.50

. »
3 (Normal-0ehrplan) . . 1

»
50

»

— — Sprachtafeln zum Sprachunterriehte der Taubstummen
2. Auflage; elegant kartonnirt . 1 M. 20 Pf.

» «Auf10 Expl.-1Freiexemplar.
-

— — Materialien zum asprarhunterrichte der Taubstummen
uflage; elegant kartonnirt . 1 M. 20 Pf.

«

«

Auf 10 Expl. 1 Freiexemplar.
Gegen Einsendung des Betrages erfolgt postfreie Zusendung.

Paul Lange-
B erlin NW., Friedrichstn 103.

Verlag von R. b. Früleriehs in Elberfeld.

Lehrbuch iler Geometrie als Leitfaden
beim Unterricht an höheren Lehranstalten Von W. Mink

5. Anklage Preis brosehirt 3 Mark-

lelirhueh cler französ. set-neue von W. kleiner-.
I. Oursus. 2. Anklage. Geb. l M. 50 Pf. 11. Cursus.

«

Geb. 2 M.

Speeiell für das Bedürfniss derjenigen Schulen bearbeitet, die das
Pranzösjsehe als erste fremde spreche lehren.

l128]

Probe-Bxemplare [129]
werden« von tler verlagsltanillung gerne zur Verfügung gestellt.

W Beste Bezüge-quellefür Lehrmittell U

Berliner Lehrmittelanstalt
J. Bischof, Berlin Ill., Oranienburger Straße 75.

(Von allen Schulautoritätenempfohlen!)
Fabrik und größtesLager nur mustergiltigerLehrmittel für alle

Disziplinen.
PhysikalischeApparate gediegensterKonstruktionsehr billig.

Jlluftrirter Katalog gratis. UZOJ

Fiedel-U welcher sieh von dem

VVverthe des illustrirten Buches:

Dr. Akt-MS Naturliejlmethode .

(100. AuiU überzeugen will, ·

»
erhält einen Auszug daraus

auf Kleinen-Verlangen gratis
« «

«

und kranoo zugesandt von Rich-
"

ter’s Verlags-Anstnlt in Leipzig-.
— — Kein Kranke-1- veksäume, sich

den Auszug kommen zu lassen.
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Durch alle Vuchhandlungen zubeziehen:

»

Eins KellernestKeller-,
Geschichtedes Preufz. Volksschulgvesens8v0. 1V. und 503 Seiten. Preis 8 Mar.

Berlin, Verlag von Robert 0ppenlsoluh [1321

Für die Reduktion verantwortlich: Fr. Ed u a r d K elle r in Berlin 80., Michaelkirchplatz7. — Kommiss.-·Verl.v. R o be rt O p p e nh e i m in B e r l i n W., Karlsbad

. Druck von F. St ri ew i n g in Landsberg a. W.


